
 

Kanton Graubünden  W+G 2 

  Betriebs- und Rechtskunde 
Qualifikationsverfahren 2011 
für Kauffrau / Kaufmann 
Erweiterte Grundbildung 
 

 
  Kandidatennummer:  ___________________  
 

  Name:  _______________________________  
 

  Vorname:  ____________________________  
 

  Datum der Prüfung:  ____________________  

 

 
 

2. Teil:  Betriebs- und Rechtskunde 
 
 
Bewertung  mögliche erteilte 
  Punkte Punkte 
 
1. Aufgabe Verträge auf Gebrauchsüberlassung 6  ______  
 

2. Aufgabe Eherecht, eheliches Güterrecht 10  ______  
 

3. Aufgabe Erbrecht 9  ______  
 

4. Aufgabe Banken 8  ______  
 

5. Aufgabe Versicherungen 7  ______  
 

6. Aufgabe Steuern  10  ______  
 

Total  50  ______  
 

 
 

Lösen Sie die Aufgaben direkt auf diese Blätter. Falls Sie nicht genügend Platz haben, 
machen Sie einen Vermerk und verwenden Sie die Rückseiten. Bitte entfernen Sie die 
Bostich-Klammern nicht. Sie dürfen Entwurfsblätter verwenden. Geben Sie diese aber 
nicht ab, denn sie werden nicht korrigiert. 
 
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg. 
 
 

Richtzeit zur Lösung der Aufgaben:  75 Minuten 
 
 

Diese Prüfungsaufgaben dürfen erst ab 2012 zu Übungszwecken im Unterricht verwendet werden. 
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Aufgabe 1 Verträge auf Gebrauchsüberlassung 6 Punkte 
 
Die Verträge auf Gebrauchsüberlassung bestehen gemäss OR aus folgenden 
Vertragsarten: 
 

Miete Pacht Gebrauchsleihe Darlehen 
 

Entscheiden Sie aufgrund des Sachverhaltes, welcher der oben erwähnten Verträge vor-
liegt. Kreuzen Sie die richtige Antwort an. Falls keiner der namentlich erwähnten Verträge 
zutrifft, vermerken Sie, was für ein Vertrag abgeschlossen wurde. 
 
Tatbestand a: 
 

Karl Valär aus Klosters muss zügeln und braucht dazu den Lieferwagen seines Arbeitge-
bers. In der monatlichen Lohnabrechnung muss er für diese Benutzung CHF 50.— als 
Lohnabzug akzeptieren. Vermerk: Benutzung des Firmenfahrzeuges für private Zwecke. 
 

Miete Pacht Gebrauchsleihe Darlehen anderer Vertrag 

     

    Art des Vertrages: 
 
....................................... 

 
Tatbestand b: 
 

Das Hotel Griechisch AG in Davos wird vom Eigentümer Paul Tobler Saas i.P. nicht mehr 
selber geführt. Frau Yvonne Studach übernimmt die Bewirtung der Gäste. Für ihre Arbeit 
entrichtet ihr Paul Tobler monatlich einen fixen Betrag von CHF 300.— und dazu darf sie 
vom erzielten Umsatz 6% behalten. 
 

Miete Pacht Gebrauchsleihe Darlehen anderer Vertrag 

     

    Art des Vertrages: 
 
....................................... 

 
Tatbestand c: 
 

Die Verwaltungsbank AG Davos ist die Hausbank von Goldschmied Münger aus Davos. 
Münger erhält von der Bank einen Kilobarren Gold zum Herstellen seiner hochkarätigen 
Bijouterien. Einen Kilobarren Gold muss Münger in einem Jahr der Bank zurück geben 
und dann auch noch CHF 200.— Benutzungsgebühr für das Gold begleichen. 
 

Miete Pacht Gebrauchsleihe Darlehen anderer Vertrag 

     

    Art des Vertrages: 
 
....................................... 
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Tatbestand d: 
 

Karin Hugentobler aus Valzeina erhält von ihrem Onkel Fritz Hugentobler wohnhaft in 
Landquart CHF 1'000.— für die nächsten Ferien. Im kommenden August muss Karin aber 
das Geld, wieder genau CHF 1'000.—, Fritz Hugentobler in Landquart zurückgeben. 
 

Miete Pacht Gebrauchsleihe Darlehen anderer Vertrag 

     

    Art des Vertrages: 
 
....................................... 

 
Tatbestand e: 
 

Für die Lehrabschlussprüfung Englisch braucht Franziska Müller ein Wörterbuch. Leider 
hat sie ihr Exemplar verloren. Ihr Bruder überlässt ihr sein Wörterbuch. Damit er sicher ist, 
dass Franziska es ihm auch zurückgibt, muss Franziska ihm CHF 50.— übergeben. Die-
ses Geld erhält sie nach Rückgabe des Wörterbuches wieder zurück. 
 

Miete Pacht Gebrauchsleihe Darlehen anderer Vertrag 

     

    Art des Vertrages: 
 
....................................... 

 
Tatbestand f: 
 

Alfred Beer aus Küblis kann von Georg Pleisch – Eigentümer der Garage Auto Küblis den 
ganzen Betrieb inklusive der teuren Einrichtungen übernehmen. Für das Benutzen muss 
er 10% des erzielten Werkstattumsatzes an Georg Pleisch abgeben. 
 

Miete Pacht Gebrauchsleihe Darlehen anderer Vertrag 

     

    Art des Vertrages: 
 
....................................... 

 
 

Aufgabe 2 Ehe, Scheidung, Konkubinat 10 Punkte 
 eheliches Güterrecht  
 
a. Allgemeines  
 

Zum Ausfüllen des Lückentextes auf der nächsten Seite stehen Ihnen nummerierte Aus-
drücke zur Verfügung. Übertragen Sie immer nur eine Zahl für das richtige Wort gemäss 
Tabelle in die Lücke des Textes. Schreiben Sie nicht den Ausdruck hinein! Sie be-
nötigen nicht alle Ausdrücke, die unten aufgeführt sind. Ein Ausdruck (Ziffer) kann mehr-
mals verwendet werden. 
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1 AHV Ansprüche  19 Kampfscheidung 

2 angemessene Entschädigung  20 katholischen 

3 ausserordentlich  21 Kollektivgesellschaft 

4 BVG Ansprüche gegenüber der Pensionskasse  22 Konkubinat 

5 Drittel  23 Konventionalscheidung 

6 dispositiven  24 Lebensversicherungsansprüche 

7 Eigengut  25 normal 

8 einfachen Gesellschaft  26 öffentlichen 

9 einzelhaftend  27 ordentlich 

10 Errungenschaften  28 privaten 

11 Errungenschaftsbeteiligung  29 Probeehe 

12 Friedensscheidung  30 reformiert 

13 gemeinsames Gut  31 reichlich 

14 Gewinn  32 solidarisch 

15 Gütergemeinschaft  33 Stiftung 

16 Gütertrennung  34 Verpflichtungen 

17 Güterverbindung  35 Viertel 

18 Hälfte    

 

Max Brunner und Lotti Capaul, beide wohnhaft in Sumvitg, haben geheiratet. Auf sie trifft 
nun der unten stehende Lückentext zu. 
 

Lotti Capaul führt nach der Heirat den Haushalt. Sie hat Anrecht auf ____ zur eigenen 

Verfügung (Taschengeld). Für die laufenden Bedürfnisse der Familie haften die Ehe-

partner _____. Für grössere Auslagen haftet nur der Ehegatte, der die _____ eingegangen 

ist. 

 

Wenn beide Ehepartner gemeinsam die Ehescheidung beantragen, spricht man von 

_____. Nach dem katholischen Kirchenrecht (welches zum _____ Recht gehört) ist aber 

die Ehe weiterhin unauflöslich. Bei der Scheidung werden die während der Ehe 

erwirtschafteten _____ zur Hälfte dem Partner übertragen. 

 

Leben Mann und Frau zusammen, ohne dass sie verheiratet sind, spricht man von einem 

_____. Kommt es in diesem Fall zu Streitigkeiten zwischen den Beiden, kommen, sofern 

sie nichts anderes vereinbart haben, die Gesetzesartikel der _____ zur Anwendung. Diese 

Artikel haben damit _____ Charakter. 

 

Das Gesetz unterscheidet folgende drei Güterstände: _____, _____ und  _____. Der Gü-

terstand der _____ gilt als ordentlicher Güterstand. Wird bei diesem Güterstand die Ehe 

aufgelöst, erhält jeder Ehepartner die  _____ der  _____ sowie sein _____ zurück. Für die 

anderen Güterstände gibt es andere Regeln.  
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b. Güterrechtliche Auseinandersetzung  

 

Ausgangslage: Anna und Sepp Wiederkehr aus Felsberg sind seit über 30 Jahren verhei-
ratet. Sie haben keinen Ehevertrag abgeschlossen. Das Vermögen des Ehepaars besteht 
aus einem Einfamilienhaus am Wingertweg (Verkehrswert CHF 830'000.—, Hypothek auf 
der Liegenschaft lastend bei der GKB CHF 200'000.—). Dazu besitzt das Ehepaar 
Wertschriften im Wert von CHF 360'000.— und Kontoguthaben bei der Darlehenskasse 
Sicuro von CHF 40'000.—. Bei der Eheschliessung waren folgende Vermögensdaten zu 
vermerken: Anna hatte ein Bankkonto im Wert von CHF 10'000.— und Sepp besass Wert-
schriften im Wert von CHF 20'000.—. Während der Ehe arbeitete Sepp in einer Unterneh-
mung in Chur, während Anna den Haushalt besorgte und fünf Kinder gross zog. 
Nehmen Sie die güterrechtliche Auseinandersetzung im Fall von Sepps Tod nach den Vor-
schriften der Errungenschaftsbeteiligung vor. Füllen Sie dazu die untenstehende Tabelle 
aus: 
 

Frau Mann 

Eigengut Errungenschaft Eigengut 
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Aufgabe 3 Erbrecht 9 Punkte 
 
a. Franco Muster ist gestorben. Er wohnte in seiner Heimatgemeinde Bonaduz und hin-

terlässt seine Ehefrau Anna und seine beiden Kinder Alfredo, verheiratet mit Pia 
Casutt, wohnhaft in Bregenz und Claudia, verheiratet mit Martino Just, wohnhaft in 
Bad Ragaz. Die Mutter von Franco, Katja Muster, ist vor fünf Jahren verstorben. Sein 
Vater Johann ist 95 jährig und leidet an Demenz. Er lebt im Pflegeheim in Fürstenau. 
Ebenfalls im Domleschg in Rodels und in Tomils wohnen die beiden Brüder von Fran-
co Muster selig. Es sind dies Sergio in Rodels und Giorgio in Tomils. Alle genannten 
Personen freuen sich auf die Erbschaft. Nach der güterrechtlichen Auseinander-
setzung liegt die Erbschaftssumme von CHF 1'600'000.— zum Verteilen auf einem 
Konto der GKB bereit. 

 

 Füllen Sie die untenstehende Tabelle aus für den Fall, dass keine letztwillige Ver-
fügung vorliegt: 

 

Name 
Erbanspruch als 
gemeiner Bruch 
(z.B. ½, oder 1/6 ....) 

Erbanspruch in CHF 

Anna Muster 
Ehefrau, Bonaduz 

  

Alfredo Muster Casutt 
Sohn, Bregenz 

  

Pia Casutt Muster, Bregenz 
Schwiegertochter 

  

Claudia Just-Muster 
Tochter, Bad Ragaz 

  

Martino Just-Muster 
Schwiegersohn Bad Ragaz 

  

Johann Muster 
Vater, Fürstenau 

  

Sergio Muster 
Bruder, Rodels 

  

Giorgio Muster 
Bruder, Tomils 

  

Total   
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b. Der Nachbar von Familie Muster behauptet, dass die obige Aufteilung der Erbschaft 
ganz anders aussehen würde, wenn Anna Muster an ärztlich einwandfrei festge-
stellter Altersdemenz leiden würde. 

 

 1. Behauptung des Nachbarn 
  Anna Muster sei nach ZGB erbunwürdig und könne den Segen des Nachlasses gar 

 nicht nutzen. Das Arztzeugnis reiche aus, um sie zu enterben und damit den Mit-
 erben etwas mehr zukommen zu lassen. 

 

 2. Behauptung des Nachbarn 
  Bei einem weniger fortgeschrittenen Krankheitsverlauf erreiche das Arztzeugnis, 

 dass der Anspruch von Anna Muster auf den gesetzlichen Pflichtteil reduziert wird. 
 Dazu braucht es leidglich die Zustimmung des Richters, welcher das Arztzeugnis 
 kontrollieren muss. 

 

Nehmen Sie zu den Aussagen des Nachbarn Stellung und geben Sie die nötigen 
Artikel aus dem Gesetzbuch an. 

 

Die 1. Behauptung stimmt.    ja    nein 
 

Begründung: 
 
 
 
 
 
Gesetzesartikel: …………………………………. 
 
Die 2. Behauptung stimmt.    ja    nein 
 

Begründung: 
 
 
 
 
 
Gesetzesartikel: …………………………………. 
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c. Erblasser Franco Muster hat ein Testament verfasst (nur für diesen Teil c. der Auf-

gabe) und alle gesetzlichen Erben auf den Pflichtteil gesetzt. Als grosser Tierfreund 
möchte er der Tier Stiftung „Vier Pfoten― in Domat/Ems, den höchst möglichen Betrag 
vermachen. Mit wie viel Franken kann der Kassier der Stiftung rechnen? 

 
 

Name 
Pflichtteil als 
gemeiner Bruch 

Pflichtteil in CHF 
 frei verfügbar 
 in CHF 

Anna Muster 
Ehefrau, Bonaduz 

   

Alfredo Muster Casutt 
Sohn, Bregenz 

   

Pia Casutt Muster, Bregenz 
Schwiegertochter 

   

Claudia Just-Muster 
Tochter, Bad Ragaz 

   

Martino Just-Muster 
Schwiegersohn Bad Ragaz 

   

Johann Muster 
Vater, Fürstenau 

   

Sergio Muster 
Bruder, Rodels 

   

Giorgio Muster 
Bruder, Tomils 

   

Stiftung vier Pfoten    
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Aufgabe 4 Banken 8 Punkte 

 

Bezeichnen Sie die Kreditart und entscheiden Sie, welche Sicherheit für den Kredit haftet. 
Ist die Kreditsumme schwankend oder fest? Handelt es sich um einen Produktiv- oder 
Konsumtivkredit? 
 

 
genaue Bezeich-
nung der Kreditart 

Art der Sicherheit 
für die Haftung 

s
c
h

w
a
n

k
e
n

d
e
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re
d

it
s
u
m

m
e

 

fe
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d
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s
u

m
m

e
 

P
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d
u

k
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v
k
re

d
it
 

K
o

n
s
u

m
ti
v
k
re

d
it
 

a. Max Breuer möchte Eigen-
tümer eines Autos werden – 
es kostet CHF 25'000.—. 
Leider hat er nur ein Spargut-
haben von CHF 10'000.— 

      

b. Das Unternehmen Sauer-
meier AG wünscht eine 
Kreditlimite zur Finanzierung 
ihres wechselnden Kredit-
bedarfs. Sie besitzt kotierte 
Wertschriften - möchte diese 
aber nicht verkaufen. 

      

c. Robert Nero möchte eine 
Musikagentur gründen und 
braucht CHF 100'000.— für 
den Kauf von Tonmaschinen. 
Keine Sicherheit vorhanden. 
Glücklicherweise ist sein noch 
lebender Vater sehr reich. Er 
möchte aber nicht direkt 
investieren. 

      

d. Karl Hausmeister will sein 
Einfamilienhaus in Malix 
umfassend renovieren. 
Kosten CHF 150'000.00. 

      
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Aufgabe 5 Versicherungen 7 Punkte 

 
a. Allgemeines zu den Versicherungen 
 

Beurteilen Sie, ob die folgenden Aussagen richtig oder falsch sind. 
 

 richtig falsch 

a. Die Vorsorge für Alter, Tod und Invalidität beruht in der Schweiz auf 
 dem 3-Säulen-Prinzip. 

  

b. Unterversicherung ist ein Begriff aus der Sachversicherung und hat 
 besonders bei Lebensversicherung eine sehr grosse Bedeutung. 

  

c. Für jede Versicherung gilt das Gesetz der grossen Zahl, das besagt, 
 dass das Risiko eines Schadenfalls umso geringer ist, je mehr 
 Versicherte in der Gefahrengemeinschaft zusammengeschlossen sind. 

  

d. Berufliche Vorsorge ist grundsätzlich für alle Mitarbeitenden 
 obligatorisch und funktioniert nach dem Umlageverfahren. 

  

e. Der Arbeitgeber muss jeden Mitarbeitenden obligatorisch gegen 
 Berufsunfall versichern. 

  

 
 
b. Versicherungsarten 
 

Kreuzen Sie in der untenstehenden Tabelle die zutreffenden Versicherungskategorien an. 
Pro Zeile sind mehrere Kreuze zu setzen. 
 

Versicherung 
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Lebensversicherung        

Motorfahrzeughaftpflichtversicherung        

Kaskoversicherung für das Motorrad        

Privathaftpflichtversicherung        

Mobiliarversicherung für Hausrat        

Rechtsschutzversicherung        

Grundversicherung der Krankenkasse        

AHV/IV/EO        
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Aufgabe 6 Steuern 10 Punkte 

 
a. Direkte Steuern 
 

Wie beeinflussen die Tatbestände a. bis h. die Höhe des steuerbaren Einkommens? 
 + das steuerbare Einkommen wird grösser 
 0 das steuerbare Einkommen bleibt gleich 
 ­ das steuerbare Einkommen wird kleiner 
 

Tatbestand 

Einfluss auf das 
steuerbare Einkommen 

+ 0 ­ 

a. Paul Müller (Steuerpflichtiger) zahlt Mietzins für eine 
Ferienwohnung in Davos während den Sportferien. 

   

b. Peter Camastral wohnt in Igis und arbeitet in Untervaz. 
Es entstehen Fahrspesen für sein Fahrrad. 

   

c. Peter Camastral ist auch Mitglied der Brass Band 
Sarganserland. Er fährt wöchentlich zur Probe nach 
Mels. Fahrspesen RhB und SBB gemäss Quittung. 

   

d. Peter Marito muss an seine geschiedene Frau Frieda 
Meier ehemals Marito Alimente bezahlen. 

   

e. Peter Muster fährt einen Ford Mustang und zahlt für 
dieses sportliche Fahrzeug die Haftpflichtversicherung. 

   

f. Prämie Lebensversicherung 3a. bei der Basler    

g.  Hypozins auf der Hypothek des Einfamilienhauses    

h. Jahreslohn der Ehefrau für eine Teilzeitarbeit am Kiosk    
 
 
 

b. Indirekte Steuern 
 

Entscheiden Sie, ob folgende Aussagen zur Mehrwertsteuer richtig oder falsch sind! 
  

richtig falsch Aussage 

  
a. Sie wird auf dem Weg einer Ware vom Produzenten über den Handel 

zum Konsumenten mehrmals erhoben. 

  
b. Relativ günstige Produkte des täglichen Bedarfs haben einen höheren 

Mehrwertsteuersatz als teure Luxusgüter. 

  
c. Die gesamten Einnahmen der Mehrwertsteuer werden zwischen Bund 

und Kantonen aufgeteilt. 

  d. Die Mehrwertsteuer ist eine indirekte Steuer. 

  
e. Auf die exportierten und die importierten Waren wird keine Mehrwert-

steuer erhoben, weil die Ware ja im Ausland verwendet wird oder aus 
dem Ausland kommt. 

  
f. Die Mehrwertsteuer nennt man Allphasensteuer, weil neben den Waren 

auch die Dienstleistungen mit der Mehrwertsteuer belegt werden. 
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Die Mehrwertsteuer ist die wichtigste Einnahmequelle des Bundes. Wie heisst die zweit 
wichtigste Steuer als Einnahmequelle der Eidgenossenschaft? 
 

 
 ..................................................................................................... 

 
 
c. Fachbegriffe zu Steuern 
 

A Der Bund ist befugt sowohl direkte als auch indirekte Steuern zu erheben. 

B Bei der Mehrwertsteuer sind die verkauften Waren Gegenstand der Besteuerung. 

C Sowohl juristische als auch natürliche Personen müssen Steuern bezahlen. 

D Es gab politische Bestrebungen, dass Hotels und das Gastgewerbe von der 
Zahlung der Mehrwertsteuer befreit werden sollten. Aber heute sind sie auch 
steuerpflichtig. 

E Für die Beherbergung gilt ein Spezialsteuersatz von 3.8% ab 1.1.2011. 

F Die Gemeinde Conters kann den Gemeindesteuersatz senken oder erhöhen. 

 
Ordnen Sie die obenstehenden Aussagen A bis F den Begriffen in der folgenden Tabelle 
zu! 
 

Steuerobjekt Steuersubjekt Steuerhoheit 

 
………………………………. 

 
………………………………. 

 
………………………………. 

 
 
 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        
 


